
815 der Beilageü ~n den st~Q.QßL§,.:phischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e ~ ich t 

des :E'inanza'l!sschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Natiunalrates vom 14. Sep­

tember 1972 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem d~s Aus­
gleichsabgabeges€~z geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­
rates soll das Ausgleichsabgabegesetz '196'7, das für be­
stimmte ,Terarbei tungserz(jugnisse aus landwirtschaftlichen 

Rohstoffen eine Abgabe besonderer Art vorsieht, durch die 
zum Teil die österreichiscben Verarbeitungsbetriebe ge­
schützt und zum anderen Teil die Preisdifferenz bestimmter, 
in diesen Verarbeitungserzeugnissen enthaltener landwirtschaft­
lich~::'r Vorprodukte ausgeglichen werden soll, der i:u. Abkommen 
zwischen Österreich und der Europäischen vlirtschaftsgemein­
schaft für eine Reihe von landwirtschaftlichen Verarbeitungs-
8.cze'1gnissen vorgesehenen RegelunG angepaßt werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung am 19. Sept3mber 1972 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen,dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 

~ls Ergebnis seiner Bera~ung stellt der Finßnzausschuß 
sorni t den Antrag ,der Bur~c..esrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 14. Sep­
tember 1972 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Aus­
gleichsabgabegesetz geändert wird, wird kein Einspnlch erhoben. 

Wien, am 19. September 1972 

He~mine K u b B n e k Sei d 1 

Eerichtc~statter Obmann 
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